
Kritik an ĂUmbauñ, der Variante der Umweltverbªnde 

Vorwurf 1: ĂUmbauñ hat auf 5.2 km Mischverkehr: Nein ï auf 500 m 

Weinfelden: kein Mischverkehr 
- Zwischen dem Halbanschluss Frauenfelderstrasse/Dunantstrasse und dem 

Kreisel Freiestrasse/Deucherstrasse wird der Langsam- und Landwirt-

schaftsverkehr über die Lagerstrasse/Freiestrasse geführt. In Anbetracht 

der zum Konzept gehörenden Verladestationen dürfte der landwirtschaft-

liche Durchgangsverkehr marginal sein. 

- Zwischen dem Kreisel Freiestrasse/Deucherstrasse und dem 

Vollanschluss KVA ist reichlich Platz für eine vierspurige Strassenführung: 

2 Spuren 60 km/h, links und rechts je eine Spur mulifunktional 

(Landwirtschaft, Einspurstrecke). Innerorts und mit Tempo 60 kann der 1.5 

m breite Grünstreifen schmaler und nicht begrünt sein, sondern mit einem 

Belag ausgeführt sein (anders eingefärbt?). Dies ermöglicht für alle 

Liegenschaften den direkten Zugang zur Strasse. Vorteilhaft und zu prüfen 

wäre eine Verkehrsführung, die die Einfahrt nur nach rechts erlaubt (zB. 

nordseitig Fahrt bis Kreisel Freiestr./Deucherstr. -> dann erst Richtung 

Bürglen). 

Zu erwähnen ist noch, dass hier folgende mit Strassenverkehr befasst 

Firmen ansässig sind: BMW, Renault, Hyunai, Honda, Man-Truck, Pneu 

Egger, Audi, VW+Skoda, Ford, drei Tankstellen, Autozentrum Occ., 

Anhängerverkauf. Diese Gewerbezone muss nicht vom Verkehr entlastet 

werden; im Gegenteil, eine Umfahrung dieser Zone wäre für das 

Autogewerbe nachteilig.
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Sulgen: kein Mischverkehr 
Durchgehende Fahrspur LLV in Richtung Amriswil / LLV in Richtung 

Bürglen über die nördliche Spange durch das Gewerbegebiet 

(Leimackerstr.) und über den Kreisel Kreuzlingerstr./ Leimbachstrasse. 

Siehe Argumentarium S. 33: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riedt: 500m Mischverkehr, 50 km/h  
 
Die Ortsdurchfahrt Riedt, Tempo 50, bleibt Mischverkehr. ĂBerner Modellñ: ein 

breiter Mittelstreifen nimmt allfällige Linksabbieger auf. Lärmschutzbelag 

ĂNanosoftñ bewirkt eine massive Reduktion der Fahrgerªusche. 

 

 
Autohandel, Passantenrestaurant, wenige bewohne Liegenschaften  

 

Auf der Strecke Einmündung Weinmoosstr ï Unterführung SBB-Trassee ï 

Einmündung Alte Hauptstrasse (300 m) kann der Mischverkehr eliminiert werden:  

- O-W-Richtung über Eestäge ï Bahnhof Erlen ï Fabrikstrasse ï 

Moosstrasse ï Ennetaacherstrasse Richtung Hessenrüti. Verlängert die 

Strecke um ca 150 m. 

- W-O-Richtung: Die Unterführung SBB/Strasse ist 12 m breit (Wand zu 

Wand). 7.50m Strassenbreite Verkehr 80 km/h, Grünstreifen 1.5m, der 

LLV-Streifen verengt sich für wenige Meter auf 3 m. (Landw. Fahrzeuge: 

2.55m , Ausnahmefahrzeuge 3.00m, Überbreite 3.50 nur mit Bewilligung) 

-  

Fazit: Es sind nicht 5.2 km, sondern 500 m mit Mischverkehr 

 

 

 

  



Vorwurf 2: Der Konflikt zwischen Landwirtschaft (Traktor) und Langsamverkehr 

(Velo) ist unlösbar 

Kein Problem besteht bei den Knoten, da der LLV-Streifen (hier Verzögerungs- 
und Beschleunigungsbereich..) 5 m breit sind: LLV-Streifen 3.50m + 
ĂGr¿nstreifenñ 1.5m. 
 
Die Normbreite des Traktors beträgt 2.55m. Bei einem Streifen von 3.50m bleiben 
also rund 90 cm. Das gen¿gt nicht ganz; doch die Situation ĂTraktor ¿berholt 
Veloñ d¿rfte selten sein, so dass der Velofahrer auch anhalten kann. Der Vorwurf 
ist an den Haaren herbeigezogen, denn die selbe Situation ergibt sich auf 
sämtlichen unseren Flurstrassen, wo auch Velo und Traktor aneinander 
vorbeikommen ï ohne Problem!  
 
 

 
 

Geht doch! Ein Beispiel aus Deutschland: Koexistenz von Landwirtschaft  
und Veloverkehr ï bei einer Breite des Fahrstreifens von 2.80m (Foto 19.5.2012) 

 
 

  



Zudem kann der Konflikt ĂTraktor ï Veloñ auch radikal vermieden werden: Im 
ganzen Thur- und Aachtal gibt es zahlreiche Velorouten, sowohl für den 
alltäglichen Verkehr zwischen den Ortschaften, als auch Routen für den Velo-
Tourismus. Wesentlich attraktivere Wege als an der Hauptverkehrsachse! 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

Vorwurf 3: Für die OLS bieten die Umweltverbände keine Lösung an 
 

Das ist richtig ï weil es keine OLS braucht. Ohne BTS (Referenzzustand) 
weist die OLS-Strecke gemäss Gesamtverkehrskonzept Thurgau im Jahr 
2030 einen DTV von 8000 Fahrzeugen auf; gemäss Tiefbauamt beträgt der 
DTV 2020 bei ĂUmbauñ gemªss Vorschlag der Umweltverbªnde 8600 
Fahrzeuge. Nur mit der BTS wird die Marke 10 000 überschritten: 11 400 DTV 
im Jahr 2020.  
 
Zwischen dem Spital Münsterlingen und Kreuzlingen beträgt der DTV heute 
schon 24 100 (Verkehrsstatistik 2011). Und hier gilt es auch, den 
Verkehrsfluss zu verbessern, denn dieser Verkehr ist zu weit über 80% Ziel-
Quell- und Binnenverkehr, der sich nicht auf den Seerücken hinauf verlagern 
lässt. (Wer fährt schon von Kreuzlingen über Lengwil ins Spital ï oder zu den 
Einkaufszentren, Sportanlagen, Tankstellené zwischen Bottighofen und 
Kreuzlingen?) Die bestehende Strasse muss und kann wesentlich 
leistungsfähiger gemacht werden: Kreisel aufheben, Tieferlegung bei 
Engpass. 
 
Der Transitverkehr zwischen Romanshorn und Kreuzlingen ï und das wäre 
doch primªr der ĂOLS-Verkehrñ ï ist gemªss ĂVerkehrserschliessung 
Oberthurgau, 2002ñ Ăin diesem Korridor mit ca. 1500 Fahrten pro Tag sehr 
bescheiden.ñ Kann sein, dass der Anteil in den vergangenen zehn Jahren 
etwas gestiegen ist; bei einem DTV von 10 200 bei Altnau im Jahr 2011 und 
einem prognostizierten Wachstum von 330 (!) bis ins Jahr 2030 
(Gesamtverkehrskonzept TG) rechtfertigt sich die ĂUmfahrung OLSñ jedoch in 
keiner Weise. 
 



Vorwurf 4: Der Ădauernde Regimewechselñ führt zu unstetem Verkehrsfluss 
 

Dauernde Regimewechsel bei ĂUmbauñ, der Variante der Umweltverbªnde? 
Das ist schlicht falsch. 32.5 km, davon 28.2 km Tempo 80: 
Arbon ï Riedt 15.9 km   80 km/h kein Kreisel, keine Kreuzung 
Riedt 500 m 50 km/h ĂBerner Modellñ 
Riedt ï Weinfelden 6.9 km 80 km/h kein Kreisel, keine Kreuzung 
Weinfelden 3.8 km 60 km/h 2 Kreisel, 700m Tunnel 
Weinfelden-Anschluss A7 5.4 km 80 km/h kein Kreisel, keine Kreuzung 
 
 
 

Vorwurf 5: Das Argument ĂSicherheitñ zªhlt nicht; Autostrassen sind Ăªusserst 
sicherñ 
 

Im Dossier BTS/OLS des Baudepartements wird folgender Vergleich 
angestellt:  
2011    Getötete  Autostrasse 15     =  5% 
  Getötete  Hauptstrasse 167 = 52% 
 
Im Anhang 6 dazu: ĂF¿r eine aussagekrªftige Darstellung des 
Unfallgeschehens und der Sicherheit eines Strassenzuges, müssen ï neben 
der Nettounfallzahlen ï auch die Unfall- und Verunfalltenraten mit den 
Fahrleistungen der Strassenabschnitte berücksichtigt werden. Es ist daraus 
klar erkennbar, dass die Unfall- und Verunfalltenrate auf 
Hochleistungsstrassen ï im Vergleich zu anderen Strassentypen ï niedriger 
ausfªllt. Sie sind also sicherer als andere Strassentypen.ñ 
 
Gemäss BfU (siehe Kapitel 5.3.1) sind Autostrassen klar gefährlicher, 
insbesondere was schwere Unfälle betrifft: Pro Strassenkilometer rund 5x 
mehr Todesopfer! Die erwähnte Fahrleistung müsste also 5x grösser sein als 
auf einer vergleichbaren Hauptstrasse ï dann wªren beide Strassen Ăgleich 
gefªhrlichñ. Doch das ist Unsinn: Die Hauptstrasse B¿rglen-Weinfelden weist 
rund 15 000 Fz/Tag auf ï eine Autostrasse kann nie 5x 15 000= 75 000 
Fahrzeuge/Tag schlucken. 
 
Und: Hat unser Tiefbauamt vergessen, dass die Gesamtlänge der 
Autostrassen in der Schweiz 330 km beträgt ï wir aber 18 000 km 
Kantonsstrassen ( ~ Hauptstrassen) haben? ** Die Hauptstrassen sind also 
insgesamt 54 x lªngeré Rechnet man die Todesopfer der Autostrasse (2011) 
auf die Länge der Hauptstrassen um, käme man auf 810 Getötete. (In diesem 
Beispiel also 4.8 mal mehr Todesopfer als auf der Hauptstrasse) Eine etwas 
makabre Rechnerei. Aber unser Argument, es seien 5x mehr Todesopfer pro 
Strassenkilometer/Autostrasse zu beklagen, stimmt.  Doch die Frage drängt 
sich auf: Für wie mündig und gescheit hält das TBA uns Stimmbürger? 
 
** Das TBA unterscheidet in seienm Dossier nicht zwischen innerorts und ausserorts und vergleicht 
einfach Hauptstrasse mit Autostrasse. 

 
 

  



Vorwurf 6: Der Vorschlag der Umweltverbände verursacht fast gleich viel 
versiegelte Strassenfläche 
 

BTS: 76 ha, davon versiegelt 32.8 ha (Angaben TBA) 
OLS: 28 ha, davon versiegelt 10.5 ha (Angaben TBA) 
 
ĂUmbauñ: 37 ha, davon versiegelt 20 ha 
 
Rechnet man die OLS mit ein (auf die wir verzichten, weil sie kein Problem 
löst und nur Probleme schafft), versiegeln BTS und OLS gut doppelt so viel 
Land wie ĂUmbauñ. Beim gesamten Landverbrauch stehen 104 ha (gemäss 
TBA) 37 ha gegenüber. 
Für die tiefgelegten Strecken (60%!) rechnet das TBA mit einer Breite 
Böschungsoberkante bis Böschungsoberkante von 22.5 m. Sieben 
Messungen an der tiefergelegten Umfahrung Arbons ergeben folgende 
Breiten: 30m, 45m, 25m, 40m, 25m, 45m, 30m. 
  
 

Vorwurf 7: Beim Vorschlag der Umweltverbände ist vieles ungeklärt 
 

Aus zwei Gründen ist das teilweise richtig: 
 
1. Unser Baukastensystem der kleinen Segmente ï verbunden mit der 

Tatsache, dass wir immer wieder auf das bestehende Trassee 
zurückkehren ï bewirkt auch, dass ĂUmbauñ fit ist f¿r zuk¿nftige 
Veränderungen bezüglich Bevölkerungsentwicklung, Motorenbau, 
Wirtschaft, Finanzené  Das heisst, dass spªter realisierte Segmente den 
dannzumal geltenden Anforderungen angepasst werden können. Das ist, 
nebst der rascher realisierbaren Engpass-Sanierung, ein gewichtiger 
Vorteil von ĂUmbauñ! 
 

2. ĂUmbauñ und die BTS des Tiefbauamtes sind bez¿glich Planungstiefe nicht 
vergleichbar. Gemäss der Antwort auf die Einfache Anfrage Silvia 
Schwyter EA 77 vom 27. 3. 2011 hat der Kanton allein schon im Zeitraum 
2005-09   1 133 000.- Fr. in die Planung der BTS gesteckt, weitere 1 334 
000.- Fr. in die Erarbeitung des Netzbeschlusses (Zeitraum 2009- Juni 
2011). Also bis Juni 2011 2 467 000.- Fr.  ï ĂUmbauñ hingegen ist 
Gratisarbeit, wobei das DBU die Ausarbeitung der Pläne durch ein Ing.büro 
verdankenswerter Weise übernommen hat. 
 
 

Vorwurf 8: ĂBei der Variante der Umweltverbªnde m¿ssten etwa 40 
Liegenschaften (é) abgebrochen werdenñ (Anhang 7 zu Dossier BLS/OLS) 

 
Eine Aufstellung der fraglichen Objekte liegt nicht vor, Ăetwa 40ñ lªsst 
vermuten, dass es eine zweckpessimistische Annahme ist. Die vorliegende 
Darstellung des TBA zu Hessenrüti zeigt, wie radikal gemäss TBA Häuser 
unserem ĂUmbauñ weichen müssten! Alle gelb gerahmten Liegenschaften sind 
gemäss TBA nicht mehr bewohnbar ï nur weil wir die überbreite Strasse 
schmaler gestalten, mit 80 km/h fahren und Fahrspuren für die Landwirtschaft 
und einen ĂHosentrªgeranschluss vorsehen. Setzte man bei allen 



Liegenschaften diese Massstäbe, müssten im ganzen Kanton wohl hunderte 
von Häusern abgebrochen werden! 
 
  

 
 

 
Überbreite Durchfahrt heute   Dieses ĂHausñ m¿sste tatsªchlich wegé 
 

 
Jetzt schon sehr nahe; bei ĂUmbauñ wohl zu nahe.   Viel Platz für den Anschluss 

 
In Hessenrüti müssten  also nicht 8 Liegenschaften abgebrochen werden, sondern 
ein EFA (nicht zwingend, siehe oben) und ein baufälliger Schuppen. 
 
Auf der ganzen Strecke müssten wohl 9 Gebäude bei unserer Variante weichen, 2 
würden teilweise abgebrochen, bei 4 Gebäuden wäre ein Abbruch vorteilhaft. 
 

24.8m! 


